
Einseitige Anderung der Abrechnungseinheiten

Ein Auftragnehmer reicht einen Nachtrag beim Auftraggeber ein,
der abweichend vom vertraglichen Leistungsverzeichnis und
ohne Vorankündigung abweichende Abrechnungseinheiten

beinhaltet. lst dieser Nachtrag zu akzeptieren?

Sachverhalt:
Ein Auftragnehmer ist mit der Durch-

führung von Straßenbauleistungen für
eine 0rtsdurchfahrt beauftragt. Für den

Bau der Gehwege sind zurAusführung

der Pflasterarbeiten Vorsprünge aus

Mauenrerk oder Beton an tangierenden

Gebäuden und/oder Grundstückseinfas-

sungen abzustemmen und zu entsor-

gen.

Im Icistungsveneichnis sind dafür enf
sprechende Positionen ausgeschrieben,

die derAuftragnehmer bei derAngebots-

ab gabe entsprechend derAusschreibung

angeboten hat. Für den Abbruch dieser

Mauenrerh-, Beton- und Stahlbeton-

reste hat der Auftraggeber als Abrech-

nungseinheit jeweils m3 abzubrechen-

desMaterial gewählt.

Nach Abschlus derArbeiten reicht der

Auftragnehmer einen Nachtrag ein und

verlangt als Abrechnungseinheit laufen-

de Meter mit einem neuen Einheits-

preis. DerAuftragnehmer hat diese Ver-

zinderung nicht angezeigt und begrün-

det diese Abänderung damit, dass die

ausgeschriebene Abrechnungseinheit

nicht eindeutig zu kalkulieren und ab-

zurechnen sei.

Stellungnahme:
In $ 9 der VOB/A ist geregelt, das die

Leistungsbeschreibung eindeutig und

enchöpfend sein soll, so das alle Bewer-

berdie Beschreibungim gleichen Sinne

verstehen müsen. Um eine einwand-

freie Preisermittlung zu ermöglichen,

sind alle sie beeinflusenden Umstdnde

festzustellen und in den Verdingungs-

unterlagen anzugeben,

Diese Grundsätze des $ 9 der V0B/A hat

der Auftraggeber mit den in diesem Fall

gewrihlten Abrechnun gseinheiten nicht

erfiillt.

Beim Abstemmen von Mauenverks-,

Beton- und Stahlbetonvonprüngen fal-
len unregelrn?ißige Bruclstücke an. Die-

se unregelm?ßigen Abbruchstücke sind

nach dem herkämmlichen Aufmaßver-

fahren zur Ermittlung der Kubatur (Lzin-

ge x Breite x Höhe) nicht zu berechnen.

Unabhängg davon hat derAuftragneh-

mer sein Angebot nach den Vergabeun-

terlagen abgegeben und den Zuschlag

erhalten. DerAufuagnehmer kann nicht

ohnevorherige Information an denAuf-

traggeber die ausgeführten Ieistungen

anders als im leistungsverzeichnis vor-

gesehen abrechnen.

Nach der Rechtsprechung des BGH sind

die Parteien eines V0B-Vertrages wdh-

rend der Vertragsdurchflihrung zur Ko-

operation verpflichtet (BGH Urteil vom

28,10.1999- VII ZR 393/98 ). Es soll für
eine Vergütung eine Einigung vor der

Ausftihrung getroffenwerden. Diese Re-

gelungen sollen die Parteien anhalten,

die kritischen Vergütungsfragen früh-

zeitig und einvemehmlich zu lösen und

dadurch spätere Konflike zu vermei-

den.

Damitwird festgestellt, dass die Parteien

nach der Regelung der VOB grundsätz-

lich zur Einhaltung dervorherigen Preis-

vereinbarung verpfl ichtet sind. DerAuf-

ftagnehmer hat hier diesen Grundsatz

der vorheri gen Informationspfl icht nicht

eingehalten. Daher ist der eingereichte

Nachtrag mit der Veränderung der Ab-

rcchnungseinheit zurückzuweisen.

Hinweis:
Die Geschziftstelle des V0B-Ausschusses

Sachsen-Anhalt wird gemeinsam vom

Bausewerbe-Verband und vom Bauin-

dustrieverband geführt. Bei Meinungs-

verschiedenheiten mit öffentlichen Auf-

traggebem kann der VOB-Auschus

angerufenwerden:

V0FAusschus Sachsen-Anh alt,cl oBau-

gewerbe-Verband Sachsen-Anhalt, Lo-

t.

vob-ausschus@bgv-vdz.de


